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Generaledikt uber die Ausweisung
der Juden aus Spanien
gegeben zu Granada am 31. Marz 1492*

Don Fernando und Dofia Isabel, durch die Gnade Gottes K6nig und Koni-
gin von Kastilien, Leon, Aragonien etc.: dem Prinzen Don Juan, Unserem werten
und sehr geliebten Sohn, den Enfanten, Geistlichen, Herzégen, Marquisen etc.
und den Gemeinden der Juden in dieser Stadt Avila und allen genannten Stadten,
Dorfern und Orten, die dem jeweiligen Firsten unterstehen, allen tibrigen Stid-
ten, Dorfern und Orten in Unseren Konigreichen und Unseren Besitztiimern,
Glick und Segen.

Ihr wisst wohl und sollt wissen: es ist Uns bekannt geworden, dass es in Un-
seren Konigreichen einige bose Christen gibt, die sich dem Judentum zugewandt
und unseren heiligen katholischen Glauben verraten haben, und der Hauptgrund
dafiir liegt in der Verbindung von Juden und Christen. Auf dem Reichstag, den
Wir seinerzeit im Jahre 1480 in Toledo gehalten haben, wurde beschlossen, dass
die erwihnten Juden in allen Stidten, Dorfern und Orten Unserer Konigreiche
und Besitztiimer gesonderte Judenviertel erhalten und nur dort wohnen sollten, in
der Hoffnung, dass durch ihre Absonderung Besserung erzielt werde. Ausserdem
haben Wir dafiir Sorge getragen, eine Nachforschung (Inquisition) in Unseren
genannten Konigreichen und Besitztiimern einzusetzen. Diese ist, wie Thr wisst,
schon seit zwolf Jahren tdtig, und durch sie sind viele Siinder gefunden worden,
wie man weiss und wie die Inquisitoren sowie zahlreiche andere geistliche und
weltliche Beamte berichten.

Und so wird offenkundig der grosse Schaden, den Christen durch Gemein-
schaft, Kontakt und Gesprich, die siec mit Juden hatten und haben, erlitten ha-
ben und erleiden; es ist namlich erwiesen, dass diese sich immer und mit allen ih-
nen zu Gebote stehenden Mitteln bemiihen, Unseren heiligen katholischen
Glauben zu untergraben und ihm die glaubigen Christen zu entfremden, sie ihm
zu entziehen und ihrem verdammten Glauben und ihrer Uberzeugung zuzufiih-
ren, indem sie Christen in den Zeremonien und Briduchen ihrer Religion unter-
weisen, Versammlungen abhalten, in denen sie ihnen vorlesen und sie lehren, was
sie nach ihrem Gesetz glauben und halten sollen, fiir ihre und ihrer Séhne Be-
schneidung sorgen, ihnen Biicher in die Hand geben, aus denen sie ihre Gebete
rezitieren, und die Fasten ausrufen, an denen sie fasten sollen, indem sie mit ih-
nen zusammenkommen, um ihnen die Geschichten ihres Gesetzes vorzulesen und
sie ihnen einzuschirfen, indem sie ihnen ihren Ostertermin mitteilen und sie an-
weisen, was sie halten und tun mussen, indem sie ihnen aus ihren Hiusern Maz-
zot und rituell geschlachtetes Fleisch bringen, sie lehren, worauf sie zu achten ha-
ben, sowohl bei den Speisen als auch bei den tibrigen Dingen zum Halten des Ge-
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setzes, und sie tiberreden, soweit sie konnen, das Gesetz des Mose zu halten und
zu bewahren, und indem sie ithnen zu verstehen geben, dass es keine andere Reli-
gion oder Wahrheit gibt ausser dieser — und dies ist erwiesen nach zahlreichen
Aussagen und Gestidndnissen sowohl von den Juden selbst als auch von solchen,
die sich von ihnen betriigen und irrefiihren liessen. All dies hat grossen Schaden
angerichtet und Unserem heiligen katholischen Glauben Abbruch getan.

Und obwohl Uns das meiste schon zuvor bekannt war und Wir wissen, dass
das wahre Heilmittel fiir all diese Ubelstinde darin besteht, den Kontakt zwi-
schen den erwihnten Juden und den Christen vollig abzubrechen und sie aus Un-
serem Reich zu vertreiben, wollten Wir Uns damit begniigen, sie aus den Stidten,
Dorfern und Orten Andalusiens auszuweisen, denn dort richteten sie offenbar
den grossten Schaden an; Wir meinten, das werde ausreichen, um sie aus den
tibrigen Stadten, Dorfern und Orten in Unseren Konigreichen und Besitztiimern
davon abzuschrecken, die erwihnten Ubeltaten zu begehen.

Und da Wir erfahren haben, dass sich weder diese Massnahme noch die
Prozesse, die gegen einige von diesen Juden, die sich der oben genannten Verstds-
se gegen Unseren heiligen katholischen Glauben schuldig gemacht hatten, gefiihrt
worden sind, als wirksames Heilmittel erwiesen haben, um solchen groben Ver-
stossen gegen christliche Religion und christlichen Glauben Einhalt zu gebieten,
denn von Tag zu Tag wurde deutlicher, dass die erwidhnten Juden ihre Aktivitét
verstiarken und ihre iible Absicht weiter verfolgen, wo immer sie sich befinden;
und damit keine Moglichkeit mehr bestehe, Unseren heiligen Glauben zu erschiit-
tern, sei es bei denen, die Gott bis jetzt gnadig bewahrt hat, sei es bei denen, die
gefehlt haben, Busse getan und wieder in den Schoss der heiligen Kirche aufge-
nommen worden sind; und welche Gefahr besteht ob der Schwiche unserer
menschlichen Natur und ob der listigen Nachstellungen des Satans, der stets ge-
gen uns kampft, was ohne weiteres geschehen konnte, wenn nicht die Hauptursa-
che beseitigt wird, und zwar durch Vertreibung der erwiahnten Juden aus Unseren
K onigreichen; denn wenn irgendein Frevel durch jemanden in einer bestimmten
Gruppe oder Gemeinschaft begangen worden ist, dann ist es recht und billig, dass
die entsprechende Gruppe oder Gemeinschaft zerstreut und aufgelost werde und
die Kleinen um der Grossen, die einen um der anderen willen bestraft werden;
und Elemente, die das gute und anstandige Leben in den Stiddten und Dorfern
gefahrden und deren Berithrung anderen schidlich werden kann, miissen aus
dem Volksverband ausgeschlossen werden, und wenn dies schon fiir geringfiigige-
re Fille gilt, in denen das Wohl des Staates auf dem Spiel steht, dann erst recht
fiir ein so grosses, gefdhrliches und ansteckendes Ubel wie dieses;

und daher sind Wir, nach Beratung und Empfehlung von Geistlichen, ho-
hem, und niederem Adel in Unserem Reich, kundigen und gewissenhaften Mén-
nern aus Unserem Rat, nach reiflicher Uberlegung zu dem Schluss gelangt, simt-
liche Juden und Jidinnen aus unseren Konigreichen auszuweisen, so dass kein
einziger von ihnen jemals zurtickkehren soll. Daher erlassen Wir folgendes Edikt:

Hiermit gebieten wir simtlichen Juden und Jidinnen jeglichen Alters, die in
Unseren genannten Konigreichen und Besitztlimern leben, wohnen und sich auf-
halten, seien sie dort geboren oder nicht, auf welche Weise und zu welchem
Zweck auch immer sie dorthin gekommen sind, dass sie bis zum Ende des kom-
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menden Monats Juli in diesem Jahre aus Unseren genannten Konigreichen und
Besitztiimern verschwinden, samt ihren Sohnen und Tochtern, jidischen Knech-
ten und Migden und sonstigen Angehorigen, Grossen und Kleinen, gleich wel-
chen Alters; und sie sollen nicht wagen, wieder dorthin zuriickzukehren und sich
dort irgendwo aufzuhalten, auch nicht auf der Durchreise oder auf sonst irgend-
eine Weise, unter Androhung von Strafe. Wenn sie diesen Befehl nicht befolgen
und ungehorsam sind und doch in Unseren genannten Konigreichen und Besitz-
timern angetroffen werden oder auf irgendeine Weise dorthin gelangen, dann
sind sie des Todes, und ihr Besitz wird konfisziert zugunsten Unseres Hofes und
der koniglichen Kasse, und diesem Urteil verfallen sie auf der Stelle, ohne vorhe-
rigen Prozess, richterliche Entscheidung und Urteilsverkiindung.

Und Wir gebieten ausdriicklich, dass kein Mensch in unseren genannten
Konigreichen, gleich welchen Standes oder Ranges, sich unterstehen soll, irgend-
einen Juden oder eine Jiidin aufzunehmen, offen oder heimlich zu beherbergen
oder zu schiitzen nach dem genannten Termin, dem Ende des kommenden Mo-
nats Juli, von da an bis auf ewige Zeiten, weder auf ihren Lindereien noch in ih-
ren Hausern und in keinem anderen Teil unserer genannten Konigreiche und Be-
sitztimer, unter Androhung des Verlustes ihrer gesamten Giiter, ihrer Abhdngi-
gen, Burgen und sonstigen Erbbesitzes; ausserdem sollen sie simtlicher Privile-
gien verlustig gehen, die sie jemals von Uns erhalten haben, zugunsten Unseres
Hofes und der Staatskasse.

Und damit die erwdhnten Juden und Jiidinnen innerhalb der gesetzten Frist,
bis Ende des genannten Monats Juli, ihre Giiter und ihren Besitz in Ruhe verdus-
sern konnen, so nehmen Wir sie und ihr Eigentum fur diesen Zeitraum unter un-
seren koniglichen Schutz und gewahren ihnen sicheres Geleit, damit sie innerhalb
der gesetzten Frist, bis zum letzten Tag des genannten Monats Juli, ungehinder-
ten Handel und Wandel garantiert haben und aus ihrem Besitz simtliche Mobi-
lien und Immobilien nach eigenem Gutdiinken und aus freiem Willen verkaufen,
eintauschen oder libergeben kénnen. Und innerhalb dieses Zeitraumes soll ihnen
und ihrem Besitz kein Schaden zugefiigt werden und kein Unrecht geschehen,
nichts Ungesetzliches getan werden, unter Androhung der Strafe, mit der Ver-
stosse gegen die Sicherheit des Konigtums geahndet werden.

Ebenso erteilen Wir den genannten Juden und Judinnen die Erlaubnis und
die Moglichkeit, ihren Besitz auf dem See- oder Landweg aus Unseren genannten
Koénigreichen und Besitztiimern auszufithren, mit Ausnahme von Gold, Silber
und gegossenen Miinzen und sonstigen Dingen, deren Ausfuhr nach koniglichem
Gesetz untersagt ist, abgesehen von Handelswaren, vorausgesetzt, dass sich nichts
Verbotenes darunter befindet, und Wechseln. Ausserdem gebieten Wir allen Ré-
ten, Gerichten, Regenten, den Caballeros und Escuderos, tibrigen Stadten, Dor-
fern und Orten Unserer Konigreiche und Besitztiimer, sowie allen Unseren Un-
tertanen und Staatsbiirgern, dass sie diesem Unserem Befehl Folge leisten und
ausfithren, was darin geschrieben steht, und dass sie simtliche dazu erforderliche
Hilfe und Unterstiitzung gewihren, unter Androhung von Verlust Unserer Gna-
de und Konfiszierung ihrer Giiter und ihrer Amter zugunsten Unseres Hofes und
der Staatskasse.



Und damit dies zu aller Kenntnis gelangen kann, dass niemand Unkenntnis
vorschiitze, verordnen Wir, dass dieses Unser Edikt verkiindet werde an den 1ibli-
chen Stellen und auf den Plitzen in dieser Stadt, in den Hauptstidten, in den
Dorfern und Orten im Bereich jedes Fiirsten durch den Herold in Anwesenheit
des Gemeindenotars. Und weder diese noch jene sollen dem zuwider handeln.

Gegeben in Unserer Stadt Granada, am 31. des Monats Mérz im Jahre 1492
nach der Geburt Unseres Herrn Jesus Christus. — Ich, der Konig. — Ich, die K6ni-
gin. — Ich, Juan de Columba, Sekretér des Konigs und der Konigin, Unserer Her-
ren, hat dies in ihrem Auftrag geschrieben.

Die Vertreibung der Juden aus Spanien

(nach dem Bericht eines anonymen Zeitgenossen)

Im 252. Jahr des 6. Jahrtausends [d.i. 1492] schickte sich der HERR ein
zweites Mal an, den Rest Israels unter Konig Ferdinand ins Exil zu fithren, und
zwar nachdem dieser Granada von den Arabern erobert hatte. Die Stadt fiel ihm
zu nach sieben Tagen im Monat Januar des genannten Jahres. Da verhingte er
Vertreibung tber die Juden in allen Teilen seines Reiches, in Kastilien, Katalo-
nien, Aragon, Galicia, Mallorca, Viscaya, die Inseln Sardinien und Sizilien und
Valencia; aus Andalusien hatte die KOnigin sie bereits vertrieben. Der Konig setz-
te ihnen eine Frist von drei Monaten. Verkiindet wurde das Edikt in allen Stid-
ten am 1. Mai, der auf den 19. Tag der Omer-Zihlung fiel, so dass die Frist mit
dem Vorabend des 9. Av [d.i. der Tag der Erinnerung an die Zerstorung des Er-
sten und Zweiten Tempels] endete. Gezihlt wurden sie nicht, aber nach dem, was
ich durch sorgfiltige Nachforschungen erfahren konnte, waren es 50 000, nach
anderen 53 000 Familien. Sie besassen Hiuser, Felder, Weingirten, Gross- und
Kleinvieh und waren zumeist Handwerker. Damals gab es in Spanien viele Tal-
mudakademien. An einer ihrer grossten, in Guadalajara, lehrte R. Isaak Aboab.
R. Isaak Vesudo lehrte in Leon und R. Jakob Chabib in Salamanca. In jener
Stadt wohnte ausserdem ein grosser Astronom, und wenn an einer christlichen
Akademie eine astronomische Frage ungeklirt war, fragte man ihn; er hiess R.
Abraham Zacuto. R. Isaak Alfrandschi lehrte in Valladolid, R. Jakob Canizal in
Avila de Campos, R. Isaak Giacon in Toledo, nachdem der grosse Rabbiner R.

6



	Generaledikt über die Ausweisung der Juden aus Spanien gegeben zu Granada am 31. März 1492

